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Satzung zur 1. Änderung der Hauptsatzung 
der Gemeinde Fahren, Kreis Plön 

 
„Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung der Bekannt-
machung vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert durch Art. 1 des 
Gesetzes vom 24. März 2023 (GVOBl. Schl.-H. S. 170) wird nach Beschluss der Gemeinde-
vertretung vom 09. Mai 2023 und mit Genehmigung des Landrats des Kreises Plön folgende 
Satzung zur 1. Änderung der Hauptsatzung für die Gemeinde Fahren erlassen: 
 
 
 

Artikel 1 
 
Die Hauptsatzung der Gemeinde Fahren vom 08. August 2019 wird wie folgt geändert: 
 
1. § 1 erhält folgende Neufassung: 

„§ 1 
Wappen, Siegel 

(§ 12 GO) 
 

(1) Für die Wappenbeschreibung gilt folgender Wortlaut: 
„In Silber ein grüner über zwei blauen Wellenbalken, darüber eine stürzende schwarze 
Krähe. 

 
(2) Das Dienstsiegel zeigt das Gemeindewappen mit der Umschrift: „Gemeinde Fahren, 

Kreis Plön“. 
 

(3) Verwendung des Gemeindewappens durch Dritte bedarf der Zustimmung der Bürger-
meisterin oder des Bürgermeisters.“ 

 
 

2. § 5 a, wird neu eingefügt: 
„§ 5 a 

Sitzungen in Fällen höherer Gewalt 
(§ 35a GO) 

 

(1) Bei Naturkatastrophen, aus Gründen des Infektionsschutzes oder vergleichbaren 
      außergewöhnlichen Notsituationen, die eine Teilnahme der Gemeindevertreterin- 
      nen und -vertreter an Sitzungen der Gemeindevertretung erschweren oder verhin- 
      dern, können die notwendigen Sitzungen der Gemeindevertretung ohne persönli- 
      che Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum als Videokonferenz durchgeführt  
      werden. Dabei werden geeignete technische Hilfsmittel eingesetzt, durch die die 
      Sitzung einschließlich der Beratungen und Beschlussfassungen zeitgleich in Bild 
      und Ton an alle Personen mit Teilnahmerechten übertragen werden. Die Entschei- 
      dung hierüber trifft die Vorsitzende oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung. 

 
(2) Sitzungen der Ausschüsse und Beiräte können im Sinne des Absatzes 1 durchge- 
     führt werden. 

 
(3) In einer Sitzung nach Absatz 1 und 2 findet eine Wahl im Falle eines Widerspruchs   
     nach § 40 Absatz 2 Gemeindeordnung durch geheime briefliche Abstimmung statt. 

 
(4) Die Gemeinde entwickelt ein Verfahren, wie Einwohnerinnen und Einwohner im 
      Falle der Durchführungen von Sitzungen im Sinne des Absatzes 1 Fragen zu Be- 
      ratungsgegenständen oder anderen Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft 
      stellen und Vorschläge und Anregungen unterbreiten können. Das Verfahren wird 
      mit der Tagesordnung zur Sitzung im Sinne des Absatzes 1 bekanntgemacht. 
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(5) Die Öffentlichkeit im Sinne des § 35 Absatz 1 Satz 1 GO wird durch eine zeitglei- 
      che Übertragung von Bild und Ton in einem öffentlich zugänglichen Raum und 
      durch eine Echtzeitübertragung oder eine vergleichbare Einbindung über Internet 
      hergestellt.“ 
 

  
3. § 9 erhält folgende Neufassung: 

 
„§ 9 

Veröffentlichungen 
(Bekanntmachungsverordnung, §§ 4a, 6a und 10a BauGB) 

 
(1) Satzungen der Gemeinde werden durch Bereitstellung auf der Internetseite 

www.amt-probstei.de/buergerservice bekanntgemacht. 
 

(2) Jede Person kann sich Satzungen kostenpflichtig zusenden lassen. Textfassungen 
werden im Amt Probstei, Knüll 4, 24217 Schönberg zur Mitnahme ausliegen oder 
bereitgehalten. 
 

(3) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und Verzeichnissen ist 
in der Form des Absatzes 1 hinzuweisen.  

 
(4) Andere gesetzlich vorgeschriebene öffentliche Bekanntmachungen erfolgen eben- 
      falls in der Form des Absatzes 1, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist. 
       
(5) Nach dem Baugesetzbuch erforderliche örtliche Bekanntmachungen der Ge- 
      meinde werden in der Tageszeitung „Probsteier Herold“ bekanntgemacht. Der In- 
      halt der nach dem Baugesetzbuch erforderlichen ortsüblichen Bekanntmachung 
      und die auszulegenden Unterlagen werden zusätzlich unter der Adresse nach Ab- 
      satz 1 ins Internet eingestellt und über das zentrale Internetportal des Landes auf 
      www.schleswig-holstein.de/bauleitplanung zugänglich gemacht.“ 

 
 

Artikel 2 
 

Inkrafttreten 

 
 
Die 1. Änderungssatzung tritt am Tage nach Ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
Die Genehmigung nach § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung wurde durch Verfügung des Land-
rats des Kreises Plön vom                             , Az.: ____________erteilt. 

 
Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 
 

 
Fahren, den __________                         GEMEINDE FAHREN 
        -Der Bürgermeister- 
 
 
        ---------------------------- 
             Heino Schnoor 

http://www.amt-probstei.de/buergerservice
http://www.schleswig-holstein.de/bauleitplanung

